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Beilage zu Ae . 292 der Karlsruher Zeitung .
Mittwoch, S4 . Oktober L8S4.

Die Sonntagsruhe in den gewerblichen Betrieben.
Ueber den Stand der Vorarbeiten für die Inkraftsetzung der die Sonntagsruhe

in gewerblichen Betrieben betreffenden Bestimmungen der Gewerbeordnungsnovelle
vom 1 . Juni 1891 schreibt der „Deutsche Reichsanzeiger" :

„Nachdem im Anschluß an den im Dezember v . I . fertiggestellten Entwurf von
Bestimmungen, betreffend Ausnahmen von dein Verbot der Sonntagsarbeit
in gewerblichen Anlagen der Gruppe Hl der Gewerbestatistik (Bergbau , Hütten - ursd
Salinenwesen re .), die Entwürfe von Ausnahmebestimmungen für die Gruppen IV,
V , VI , VIl , VIII und X der Gewerbestatistik dem Bundesrath im vorigen Monat

zugegangen sind , liegt demselben nunmehr das gesummte im Reichsamt des Innern
vorbereitete Material für die Einführung der Sonntagsruhe in der Industrie mit
Ausnahme der die Nahrungsmittel - und die Saison -Industrien betreffenden Bestim¬
mungen vor . Die Vorarbeiten für die Aufstellung der letzteren werden voraussichtlich
binnen kurzem ihren Abschluß erreichen, und die entsprechenden Entwürfe werden
dann unverzüglich dem Bundesrath vorgelegt werden.

In der Plenarsitzung des Bundesraths vom 4 . d . M . sind dem zuständigen
Ausschuß , welcher den seiner Zeit durch die Presse veröffentlichten Entwurf für die
Gruppe lll inzwischen durchberathen und in erster Lesung festgestellt hat , die neuerlich
eingegangenen Entwürfe überwiesen worden .

"

Indem wir diese Entwürfe nach dem „ Deutschen Reichsanzeiger" nachfolgend zum
Abdruck bringen , fügen wir erläuternd bei , daß es sich hier nur um diejenigen Aus¬
nahmen handelt, welche nach ß 105 6 G .-O . für bestimmte Betriebe, insbesondere für
Betriebe, in denen Arbeiten Vorkommen , welche ihrer Natur nach eine Unterbrechung
oder einen Aufschub nicht gestatten, sowie für Betriebe , welche ihrer Natur nach auf
bestimmte Jahreszeiten beschränkt sind , oder welche in gewissen Zeiten des Jahres zu
einer außergewöhnlich verstärkten Thätigkeit genöthigt sind, durch Beschluß des Bundes¬
raths zugelassen werden können; auf die Ausnahmen , welche unter den Voraus¬
setzungen des § 105 e (insbesondere für Betriebe , welche mit durch unregelmäßige
Wasserkraft bewegten Triebwerken arbeiten) und des Z 105k (im Falle des Eintritts
eines unvorhergesehenen Bedürfnisses) durch die höheren oder unteren Verwaltungs¬
behörden zugelassen werden können, erstrecken sich diese Entwürfe nicht . Auch sind
in denselben alle Arbeiten unerwähnt geblieben, welche nach Z 105 c Ziff . I —5 G .-O .
von dem Verbote der Beschäftigung von Arbeitern an Sonn - und Festtagen kraft
Gesetzes ausgenommen sind .

Gattung
der

Betriebe

Bezeichnung
der

nach 8 1056 zugelassenen Arbeiten

Bedingungen ,
unter welchen

die Arbeiten gestattet werden

3.1. 2 .

3) Zement¬
fabriken .

Bei Ringöfen das Nachsüllen von
Rohstoffen.

An mehreren aufeinander folgenden
Sonn - und Festtagen mit Ausschluß des
ersten dieser Tage das Herausnehmen
der Arbeitserzeugnisse aus den Ringöfen
und das Einsetzen der Rohstoffe bis
9 Uhr Vormittags .

Die Heizung der Trockeneinrichtungen
(Darren ) .

Den Arbeitern sind mindestens
Ruhezeiten gemäß § 105c Absatz 3-

- der Gewerbeordnung zu gewähren .

4) Porzecklan -
knopffabriken .

Der ununterbrochene Betrieb der
Brennöfen .

Diese Ausnahme findet auf das
Weihnachts - , Oster « und Pfingstfest keine
Anwendung .

Die den Arbeitern zu gewährende
Ruhe hat mindestens zu dauern :

entweder für jeden zweiten Sonntag
24 Stunden

oder für jeden dritten Sonntag 36
Stunden

oder, sofern an den übrigen Sonn¬
tagen die Arbeitsschichten nicht
länger als 12 Stunden dauern ,
für jeden vierten Sonntag 36
Stunden .

Der Reichskanzler ist befugt , Ab¬
weichungen hinsichtlich der Dauer der
Ruhezeit zuzulassen; dieselbemuß jedoch
sür jeden Arbeiter mindestens die Ge-
sammtdauer seiner auf die zwischen-
liegenden Sonntage fallenden Arbeits¬
zeit erreichen.

Ablösungsmannschaften dürfen je 12
Stunden nach und vor ihrer regel¬
mäßigen Beschäftigung zur Arbeit nicht
verwendet werden. Die denselben zu
gewährende Ruhe muß mindestens das
Maß der den abgelösten Arbeitern ge¬
währten Ruhe erreichen.

Entwürfe von Bestimmungen ,
Ibetreffeud Ausnahmen von dem Verbot der Sonnlagsarbeit .

Gruppe IV der Gewerbestatistik .

Industrie der Steine und Erden .

Gattung Bezeichnung Bedingungen ,
der der unter welchen

Betriebe nach 8 1056 zugelassenen Arbeiten die Arbeiten gestattet werden

1. 2. 3.

1) Glashütten . Der ununterbrochene Betrieb der
Schmelzöfen behufs Herstellung der
Glasmasse .

In Tafelglashütten die ununter¬
brochene Verarbeitung der Glasmasse .

JnGrunhohlglashütten mit Wannen¬
öfen bei dreischichtigemBetriebe die Ver¬
arbeitung der Glasmasse , jedoch mit
einer 12stündigen Unterbrechung .

In Grünhohlglashütten mit Hasen¬
öfen an dreien von vier auf einander
folgenden Sonntagen sowie an den nicht
auf einen Sonntag fallenden Festtagen
die Verarbeitung der Glasmasse bis
12 Uhr Mittags .

In Gußglashütten an dreien von
vier aufeinander folgenden Sonntagen
sowie an den nicht auf einen Sonntag
fallenden Festtagen die Verarbeitung
der Glasmasse bis 9 Uhr Vormittags .

Die vorstehenden Ausnahmen finden ,
abgesehen von dem Betriebe der Schmelz¬
öfen, auf den ersten Weihnacht ?-, Oster¬
und Pfingsttag keine Anwendung .

Den Arbeitern sind mindestens Ruhe¬
zeiten gemäß Z 105 e Absatz 3 der Ge¬
werbeordnung zu gewähren .

Vor oder nach den ganz oder theil«
weise in den Sonn - oder Festtag fallen¬
den Arbeitsschichten ist den Arbeitern
eine Ruhezeit zu gewähren , welche min¬
destens die dreifache Dauer einer werk¬
tägigen Schicht beträgt .

Die den Arbeitern zu gewährende
Ruhe hat mindestens zu dauern :

für zwei aufeinander folgende Sonn -
und Festtage

entweder 36 Stunden
oder für jeden der beiden Tage

28 Stunden ,
für die übrigen Sonn « und Festtage

28 Stunden .
Die den Arbeitern zu gewährende

Ruhe hat mindestens zu dauern :
für einen von vier aufeinander fol¬

genden Sonntag 36 Stunden ,
für die übrigen Sonntage sowie für

die nicht auf einen Sonntag fallen¬
den Festtage 18 Stunden .

Die den Arbeitern zu gewährende
Ruhe hat mindestens zu dauern :

für einen von- vier aufeinander fol¬
genden Sonntagen 36 Stunden .

2) Kalk - undGips
brennereien .

Bei Schachtöfen ohne besondere Feue¬
rung das Beschicken der Oesen bis 9 Uhr
Vormittags .

Bei Schachtösen mit Rostfeuerung
das Beschicken der Oesen und das Ziehen
des Arbeitserzeugnisses bis 9 Uhr Vor¬
mittags .

Bei Ring - und Kammeröfen an
mehreren aus einander folgenden Sonn -
und Festtagen mit Ausschluß des ersten
dieser Tage das Herausnehmen der Ar¬
beitserzeugnisse und das Einsetzen der
Rohstoffe bis 9 Uhr Vormittags .

Bei Etagenöfen der ununterbrochene
Betrieb mit Ausschluß der Zeit von
6 Uhr Morgens bis 6 Uhr Abends .

Den Arbeitern find mindestensRuhe¬
zeiten gemäß 8 105c Absatz 3 der Ge¬
werbeordnung zu gewähren.

Die den Arbeitern zu gewährende
Ruhe hat mindestens zu dauern :

s . für das Weihnachts -, Oster - und
Pfingstfest sowie für zwei aufein¬
ander folgendeSonn - und Festtage

entweder 36 Stunden
oder für jeden der beiden Tage

24 Stunden ,
d . für die übrigen Sonntage

entweder 24 Stunden
oder für jeden zweiten Sonntag

36 Stunden .

Gruppe V und VI der Gewerbestatistik .
Metallverarbeitung .

Maschinen , Werkzeuge , Instrumente , Apparate .

1) Emaillir -
wcrke .

Der ununterbrochene Betrieb der
Schmelzöfen für Emaillirmasse .

Diese Ausnahme findet auf das
Weihnachts -, Oster - und Pfingstfest keine
Anwendung .

Die im Betriebe der Schmelzöfen
beschäftigtenArbeiter sind an drei von
je vier Sonntagen von jeder Arbeit
freizulassen.

2) Anlagen zur
Entzinnung von

Weißblech auf
elektrolytischem

Wege .

Der Betrieb mit Ausschluß der Zeit
von 6 Uhr Morgens bis 6 Uhr Abends.

Diese Ausnahme findet auf das Weih¬
nachts -, Oster - und Pfingstfest keine An¬
wendung .

Die den Arbeitern zu gewährende
Ruhe hat mindestens zu dauern :

für zwei aufeinander folgende Sonn -
und Festtage

entweder 36 Stunden
oder für jeden der beiden Tage

24 Stunden ,
für die übrigen Sonntage

entweder 24 Stunden
oder für jeden zweiten Sonn¬

tag 36 Stunden .

3) Fabriken für
elektrische

Maschinen und
Apparate .

Die Prüfung von Dynamomaschinen
und Apparaten .

Diese Ausnahme findet auf das Weih¬
nachts - , Neujahrs - , Oster- , Himmel-
fahrts - und Pfingstfest keine Anwendung.

Den Arbeitern sind mindestens Ruhe¬
zeiten gemäß 8 105 c Abs. 3 der Ge¬
werbeordnung zu gewähren .

Gruppe VIl der Gewerbestatistik .

Chemische Industrie .
1) Schwefelsäure -

fabrrken .
Der ununterbrochene Betrieb der Röst¬

öfen , der Kondensations - und Konzen¬
trationseinrichtungen sowie der Trans¬
port der Säure zu dem Lagerraum
durch die ohnehin zum Betriebe der
Konzentrationseinrichtungen erforder¬
lichen Arbeiter .

>

Die den Arbeitern zu gewährende
Ruhe hat mindestens zu dauern :

entweder für jeden zweiten Sonntag
24 Stunden

oder für jeden dritten Sonntag 36
Stunden

oder, sofern an den übrigen Sonn¬
tagen die Arbeitsschichten nicht
länger als 12 Stunden dauern , für
jeden vierten Sonntag 36 Stunden .

Der Reichskanzler ist befugt , Ab¬
weichungen hinsichtlich der Dauer der
Ruhezeit zuzulassen; dieselbemuß jedoch
für jeden Arbeiter mindestens die Ge -
sammtdauer seiner aus die zwischen¬
liegenden Sonntage fallenden Arbeits¬
zeit erreichen.

Ablösungsmannschaften dürfen je 12
Stunden nach und vor ihrer regel¬
mäßigen Beschäftigung zur Arbeit nicht
verwendet werden. Die denselben zu
gewährende Ruhe muß mindestens das
Maß der den abgelösten Arbeitern ge¬
währten Ruhe erreichen.

2 ) Fabriken zur
Herstellung von
Schwefelsäure¬

monohydrat .

Der ununterbrochene Betrieb der
Kälteerzeugungsmaschinen sowie das
Beschicken und Entleeren der Gesrier-
zellen .

Diese Ausnahmen finden auf das
Weihnachts - , Oster- und Pfingstfest
keine Anwendung .

Wie zu 1 .

3) Schwefelsäure -
anhyorid -
fabriken .

Der ununterbrochene Betrieb der
Röstöfen , der Schwefelverbrennungs¬
öfen , der Anhydrid - oder Oxhdations -
Sfen und der Apparate zur Darstellung
von Sauerstoff , sowie der Transport
des verpackten Fabrikats zu dem Lager¬
raum durch die ohnehin zum Betriebe
erforderlichen Arbeiter .

Wie zu 1.



Gattung
der

Betriebe

Bezeichnung
der

nach ß 1056 zugelassenen Arbeiten

Bedingungen ,
unter welchen

die Arbeiten gestattet werden

Gattung
der

Betriebe

Bezeichnung
der

nach K 1056 zugelaffenen Arbeiten

Bedingungen ,
unter welchen

die Arbeiten gestattet werden

1 . 2 . 3. 1 . 2. 3 .

4) Sulfat - und
Salzsäure -

fabriken .

Der ununterbrochene Betrieb der
Sulfatöfen und der zugehörigen Salz -
säure-Kondensationsemrichtungen .

Der ununterbrochene Betrieb der Zer¬
setzungsöfen für Chlormagnesium , der
zugehörigen Salzsäure -Kondensations¬
und Konzentrationseinrichtungen sowie
der Chlorabsorptionseinrichtungen .

Die vorstehenden Ausnahmen finden '

Wie zu 1 .

1b) Fabriken zur
Herstellung von

übermangan¬
saurem Kali . .

Der ununterbrochene Betrieb der
Schmelzöfen , der Laugerei einschließlich
der Sättigung der Laugen mit Kohlen¬
säure , der Konzentration und der Kry¬
stallisation .

Diese Ausnahmen finden auf das
Weihnachts , Oster- und Pfingstfest
keine Anwendung .

Wie zu 1 .

auf das Weihnachts -, Oster - und Pfingst¬
fest keine Anwendung . 16) Schwefel¬

natrium - , Chlor -
baryum - , Chlor¬

calcium «
und Antichlor¬

fabriken .

Der ununterbrochene Betrieb der
Reduktions - und Schmelzöfen , der
Laugerei , der Konzentration und der
Krystallisation .

Diese Ausnahmen finden auf das
Weihnachts - , Oster und Pfingstfest
keine Anwendung .

Wie zu 1 .

5) Soda - und
Pottasche¬
fabriken :

s . nach dem Leblanc
Verfahren -

Der ununterbrochene Betrieb der
Soda - und Pottascheschmelzöfen, der
Kalziniröfen , der Laugerei , der Kon-

Wie zu 1 .

L. nach dem Ammo -
niaksoda-Berfahren ,

sowie nach dem
Magnesia - und

Ammoniak -Mag -
nesia -Verfahren .

c. Anlagen zur Ge
winnung von Pott¬

asche aus Rüben¬
melasse.

<l . Anlagen zur Ge¬
winnung von Pott¬

asche aus Wollschweiß.

zentratiön und der Krystallisation .
Diese Ausnahmen finden auf das

Weihnachts -, Oster- und Pfingstfest keine
Anwendung .

Der Baubetrieb mit Ausnahme der
Zuführung von Roh- und Brennstoffen
zur Fabrik , sowie des Verpackens und
Verladens des Fabrikats .

Der ununterbrochene Betrieb der zum
Eindampfen der Schlempe dienenden
Apparate und Oefen, der Kalziniröfen ,
der Laugerei , der Konzentration und
der Krystallisation .

Diese Ausnahmen finden auf das
Weihnachts - , Oster- und Pfingstfest
keine Anwendung .

Der ununterbrochene Betrieb der
Oefen, der Laugerei , der Konzentration
und der Krystallisation .

Diese Ausnahmen finden auf das
Weihnachts - , Oster - und Pfingstfest
keine Anwendung .

Wie zu 1.

Wie zu 1 .

17 ) Fabriken zur
Darstellung von
Alaun und Thon¬
erdepräparaten .

Der ununterbrochene Betrieb der
Gradirwerke , der Konzentrations « und
Krystallisationseinrichtungen .

Der ununterbrochene Betrieb der
Kalzinir - (Muffel -) Oefen , der Schmelz¬
öfen und der Darren .

Die vorstehenden Ausnahmen finden
auf das Weihnachts - , Oster- und Pfingst¬
fest keine Anwendung .

Wie zu 1 .

Wie zu 1 .

- - ^ —

18) Ultramarin¬
fabriken .

Die Unterhaltung der Feuer an den
Oefen und an den Trockeneinrichtungen -

Diese Ausnahme findet auf das
Weihnachts - , Oster und Pfingstfest
keine Anwendung .

Wie zu 1 .

19) Fabriken zur
Herstellung ge¬

brannter
Magnesia .

Der ununterbrochene Betrieb der
Glühöfen

Diese Ausnahme findet aus das
Weihnachts - , Oster - und Pfingstfest
keine Anwendung .

Wie zu 1 .

6) Aetzalkali -
sabriken -

Der ununterbrochene Betrieb der Kau -
stizirung , der Vakuum- und Konzen-
trirapparate sowie der Schmelzkessel.

Diese Ausnahmen finden auf das
Weihnachts -, Oster- und Pfingstfest
keine Anwendung .

Wie zu 1. 20) Strontianit -
sabriken -

Der ununterbrochene Betrieb der
Revolveröfen , der Kalziniröfen und der
Kammer - (Glüh ) Oefen sowie der
Laugerei , der Konzentration und der
Krystallisation .

Diese Ausnahmen finden auf das
Weihnachts , Oster - und Pfingstfest
keine Anwendung .

Wie zu 1 .

7) Kalifabriken . Das Eindampfen der Chlormagne¬
siumlaugen und das Abfüllen derselben
in Fässer .

Diese Ausnahmen finden aus das
Weihnachts - , Oster - und Pfingstfest
keine Anwendung .

Wie zu 1.

-
21 ) Flußsäure¬

fabriken .
Der ununterbrochene Betrieb der

Destillirapparate und der Säure -
Kondensationseinrichtungen .

Diese Ausnahmen finden auf das
Weihnachts - , Oster- und Pfingstfest
keine Anwendung .

Wie zu 1.

S> Fabriken zur
Gewinnung von

Chlorkalk ,
Chloraten und

flüssigem Chlor .

Der ununterbrochene Betrieb der
Chlorentwickler und der Chlorabsorp¬
tionseinrichtungen sowie der Kompres¬
sionspumpen bei der Fabrikation von
flüssigem Chlor .

Diese Ausnahmen finden auf das
Weihnachts - , Oster- und Pfingstfest
keine Anwendung .

Wie zu 1.

.

22) Fabriken zur
Herstellung

flüssiger
! Kohlensäure .

Der ununterbrochene Betrieb der
Kohlensäureentwickler und der Kom¬
pressionspumpen während der Zeit vom
15 . Mai bis 15 . September .

Diese Ausnahmen finden auf das
Pfingstfest keine Anwendung .

Wie zu 1 .

S) Blutlaugen¬
salzfabriken .

Der ununterbrochene Betrieb der
Schmelz - und der Kalziniröfen , der
Laugerei , der Konzentration und der
Krystallisation sowie die Heizung der
Trockenräume

Diese Ausnahmen finden aus das
Weihnachts - , Oster- und Pfingstfest
keine Anwendung .

Wie zu 1 . 23 ) Fabriken zur
Herstellung von

i komprimirtem
Sauerstoff und

Wasserstoff .

Der ununterbrochene Betrieb der
Apparate zur Darstellung von Sauer
stoff sowie der Komprefsionspumpen .

Diese Ausnahmen finden auf das
Weihnachts -, Oster- und Pfingstfest
keine Anwendung .

Der ununterbrochene Betrieb der
Kompressionspumpen in den Anlagen ,
welche den bei der Elektrolyse als
Nebenprodukt resultirenden Wasserstoff
komprimiren .

Wie zu 1 .

Wie zu 1 .

10 ) Rhodansalz -
sabriken .

Die Konzentration der Laugen .
Diese Ausnahme findet auf das

Weihnachts - , Oster- und Pfingstfest
keine Anwendung .

Wie zu 1.

- 24) Fabriken zur
Herstellung

von künstlichem
Dünger .

Die Herstellung und das Verpacken
der Düngemittel , das Beladen von
Eisenbahnwagen und Schiffen bis zu
5 Stunden während der Monate Fe¬
bruar , März und April , August , Sep¬
tember und Oktober.

Diese Ausnahmen finden auf das
Osterfest keine Anwendung

Der ununterbrochene Betrieb der
Laugerei und der Konzentration bei
der Gewinnung von Phosphorsäure
und Doppelsuperphosphaten , sowie der
ununterbrochene Betrieb der Darren .

Diese Ausnahmen finden auf das
Weihnachts -, Oster- und Pfingstfest
keine Anwendung

Wie zu 1.

11) Fabriken zur
Gewinnung von

a. Ammoniak .

b . Ammoniak¬
salzen .

Der Betrieb der regelmäßig ununter¬
brochen betriebenen Ammoniak Destil -
lirapparate .

Der ununterbrochene Betrieb der
nicht kontinuirlichen Apparate der
Kohlendestillationsanstalten .

Für die übrigen Destillirapparate
der ununterbrochene Betrieb während
der Monate November bis März sowie
die zur Beendigung angefangener Destil¬
lationen erforderlichen Arbeiten wäh¬
rend der übrigen Monate .

Der ununterbrochene Betrieb der
Sättigungs -, der Konzentrations - und
Krystallisationseinrichtungen sowie die
Heizung der Trockenräume .

Wie zu 1.

Wie zu 1 .

Wie zu 1.

! 25 ) Fabriken zur
> Herstellung
! von Baryt -
. Präparaten
! einschließlich des
i Lithopons .

Der ununterbrochene Betrieb der Re¬
duktions - und der Kalziniröfen , der
Laugerei , der Konzentration und der
Krystallisation .

Diese Ausnahmen finden auf das
Weihnachts -, Oster- und Pfingstfest
keine Anwendung

Wie zu 1.

12) Fabriken zur
Gewinnung

doppelt kohlen¬
saurer Salze .

Die Wartung der Kohlensäuresät¬
tigungsapparate und die Krystallisation
in denjenigen Anlagen , welche natür¬
liche Kohlensäure verwenden .

Diese Ausnahmen finden auf das
Weihnachts - , Oster - und Pfingstfest
keine Anwendung .

Wie zu 1 .

26 ) Fabriken zur
Herstellung von

Bleiweiß ,

Der ununterbrochene Betrieb der
Oxydations - und der Trockenkammern
mit Ausnahme des Entleerens und
Beschickens .

Der ununterbrochene Betrieb der
Laugerei und der Niederschlagsapparate
mit Ausnahme des Entleerens und
Beschickens der letzteren in Fabriken ,
welche das Bleiweiß (Kremserweiß ) aus
Lösungen fällen.

13) Wasserglas¬
fabriken .

Der ununterbrochene Betrieb der
kontinuirlichen Schmelzöfen.

Diese Ausnahme findet ans das
Weihnachts - , Oster - und Pfingstfest
keine Anwendung .

Wie zu 1.
Kremserweiß ,

Mennige
und bleisauren

Salzen . Me zu 1.

14) Chromat -
sabriken .

Der ununterbrochene Betrieb der Ein¬
dampf - und Schmelzöfen, der Laugerei ,
der Konzentration und der Krystallisa¬
tion sowiedie Heizung der Trockenräume.

Diese Ausnahmen finden auf das
Weihnachts - , Oster - und Pfingstfest
keine Anwendung .

Wie zu 1.
Der ununterbrochene Betrieb der

Mennigeöfen und der Schmelz - oder
Röstöfen zur Darstellung bleisau ?er
Salze .

Die vorstehenden Ausnahmen finden
aus das Weihnachts -, Oster- und
Pfingstfest keine Anwendung .



Gattung
der

Betriebe

Bezeichnung
der

nach § 1056 zugelassenen Arbeiten

Bedingungen ,
unter welchen

die Arbeiten gestattet werden

1 . 2 . 3 .

27) Zinkweiß¬
fabriken .

Der ununterbrochene Betrieb der
Zinkverbrennungsöfen und der zuge¬
hörigen Apparate und Maschinen .

Diese Ausnahmen finden auf das
Weihnachts -, Oster - und Pfingstfest
keine Anwendung .

Wie zu 1 .

28 ) Schmälte «
fabriken .

Der ununterbrochene Betrieb der
Schmelzöfen .

Diese Ausnahme findet auf das
Weihnachts - , Oster- und Pfingstfest
keine Anwendung .

Wie zu 1 . ^

29) Antimon¬
oxydfabriken .

Bei der Zersetzung des Schwefel¬
antimons - durch Säure die Beendigung
der vor 6 Uhr des vorhergehenden
Abends begonnenen Operationen .

Den Arbeitern find mindestens Ruhe¬
zeiten gemäß ß 105c Absatz 3 zu ge¬
währen -

30 ) Zinnoxyd¬
fabriken .

Der ununterbrochene Betrieb der
Oxydationsösen und der kontinuirlichen
Schachtöfen von mehr als sechstägiger
Brenndauer .

Diese Ausnahmen finden auf das
Weihnachts -, Oster - und Pfingstfest
keine Anwendung .

Wie zu 1.

31) Pulver « und
Sprengstoff¬

fabriken .

Die Heizung der Trockenräume .
Die Bedienung der Kieselguhrbrenn -

öfen durch die zur Unterhaltung der
Feuer ohnehin erforderlichen Arbeiter .

Diese Ausnahmen finden auf das
Weihnachts -, Oper - und Pfingstfest
keine Anwendung .

Wie zu 1 . -

32) Oxalfäure -
fabriken -

Die Beendigung der vor 6 Uhr
des vorhergehenden Abends begonnenen
Schmelzen .

Das Eindampfen der Aetzalkalilaugen .
Der ununterbrochene Betrieb der

Laugerei , der Konzentration und der
Krystallisation sowie der Abdampf - und
Glühöfen .

Die vorstehenden Ausnahmen finden
auf das Weihnachts « , Oster- und Pfingst¬
fest keine Anwendung .

Den Arbeitern sind mindestens Ruhe¬
zeiten gemäß Z 105c Absatz 3 zu ge¬
währen .

Wie zu 1.

33 ) Pikrinfäure -
fabriken -

Der ununterbrochene Betrieb bei den
Sulfonirungs - und Nitrirungsprozeffen .

Diese Ausnahmen finden auf das
Weihnachts -, Oster- und Pfingstfest
keine Anwendung .

Wie zu 1.

34) Saccharin¬
fabriken .

Der ununterbrochene Betrieb der
Apparate zur Wiedergewinnung des
Toluols aus toluolsulsosauren Salzen
sowie die Heizung der Trockenräume .

Diese Ausnahmen finden auf das
Weihnachts , Oster- und Pfingstfest
keine Anwendung .

Wie zu 1.

35) Glycerin¬
fabriken .

Der ununterbrochene Betrieb der
Destillirapparate .

Diese Ausnahme findet auf das
Weihnachts -, Oster- und Pfingstfest
keine Anwendung

Wie zu 1 .

3«) Holz «
destillations -

anstalten .

Der ununterbrochene Betrieb bei der
Verkohlung in Retorten .

Der ununterbrochene Betrieb der zur
Trennung und Reinigung der Destil -
lationsprodnkte bestimmten Destillir¬
apparate .

Der ununterbrochene Betrieb der Kry¬
stallisation essigsaurer Salze .

Die vorstehenden Ausnahmen finden
aus das Weihnachts , Oster - und Pfingst¬
fest keine Anwendung .

Wie zu 1.

37) Fabriken
zur Destillation

von Theer
und Theerölen -

Die Beendigung der vor 6 Uhr des
vorhergehenden Abends begonnenen
Destillationsprozesfe und die Entleerung
der Destillirapparate .

Der ununterbrochene Betrieb der Oel -
regenerirapparate bei der Gewinnung
von Benzol aus den Gasen der Kohlen¬
destillationsanstalten .

Den Arbeitern sind mindestens Ruhe¬
zeiten gemäß 8 105 c Absatz 3 zu ge¬
währen .

Wie zu 1 .

38) Fabriken
zur Herstellung

organischer
Farbstoffe und
ihrer Zwischen¬

produkte .

Der ununterbrochene Betrieb der
Krystallisation sowie die Heizung der
Trockenräume .

Diese Ausnahmen finden auf das
Weihnachts -, Oster - und Pfingstfest
kejye Anwendung . Im übrigen darf
von diesen Ausnahmen an denjenigen
Sonn - und Festtagen kein Gebrauch
gemacht werden , an welchen nach 6 Uhr
des vorhergehenden Abends begonnene
Prozesse (Nitrirungs -, Sulfonirungs -
und Sulfurirungs -, Chlorirungs -, Bro -
mirungs -, Jodirungs - sowie Reduk¬
tion ?-, Oxydations - und Schmelz -
prozefie, Prozesse , welche nur bei nie¬
drigen , künstlich erzeugten Tempera¬
turen oder bei höherem Druck vor sich
gehen, Sublimations « und Destillations -
prozeffe u . a ) auf Grund des 8 105 c
der Gewerbeordnung über 6 Uhr Mor¬
gens hinaus fortgeführt werden .

Wie zu 1 .

j

Gattung Bezeichnung Bedingungen ,
der der unter welchen

Betriebe nach 8 1056 zugelasfenen Arbeiten die Arbeiten gestattet werden

1 . 2. 3.

Gruppe VIll der Gewerbestatistik.

Forstwirthschaftliche Nebenprodukte , Leuchtstoffe , Fette , Oele und Firnisse .

1 ) Stearin¬
fabriken .

Der ununterbrochene Betrieb der
Fettsänren -Destillirapparate .

Diese Ausnahme findet auf das Weih¬
nachts -, Oster - und Pfingstfest keine
Anwendung .

Die den Arbeitern zu gewährende
Ruhe hat mindestens zu dauern :

entweder für jeden zweiten Sonn¬
tag 24 Stunden

oder für jeden dritten Sonntag
36 Stunden

oder, sofern an den übrigen Sonn¬
tagen die Arbeitsschichten nicht
länger als 12 Stunden dauern ,
für jeden vierten Sonntag
36 Stunden .

Der Reichskanzler ist befugt , Abwei¬
chungenhinsichtlich der Dauer der Ruhe¬
zeit zuzulaffen, dieselbe muß jedoch für
leben Arbeiter mindestens die Gesammt -
dauer seiner auf die zwischenliegenden
Sonntage fallendenArbeitszeit erreichen .

Ablösungsmannschaften dürfen je 12
Stunden nach und vor ihrer regel¬
mäßigen Beschäftigung zur Arbeit nicht
verwendet werden. Die denselben zu
gewährende Ruhe muß mindestens das
Maß der den abgelösten Arbeitern ge¬
währten Ruhe erreichen.

2) Braunkohlen -
theer - Destrlla -
tionsanstalten

(Paraffin - , So -
laröl '- , Mineral¬
fabriken u - s- w .)

Die Beendigung der vor 6 Uhr des
vorhergehenden Abends begonnenen
Destillationsprozefse .

Der ununterbrochene Betrieb der zur
Gewinnung des Paraffins und Weich¬
paraffins benutzten Eismaschinen und
sonstigen Kühlapparate .

Diese Ausnahme findet auf das Weih¬
nachts -, Oster - und Pfingstfest keine An¬
wendung .

Die Gewinnung von Weichparaffin
durch Ausnutzung der Winterkälte .

Den Arbeitern sind mindestens Ruhe¬
zeiten gemäß § 105c Abs . 3 der Ge¬
werbeordnung zu gewähren .

Wie zu 1 .

Wie zu 1 .

3) Palmkernöl¬
fabriken .

Der ununterbrochene Betrieb während
der Monate Oktober bis März .

Diese Ausnahme findet auf das Weih¬
nachts - und Osterfest keine Anwendung .

Wie zu 1 .

4) Petroleum¬
raffinerien .

Die Beendigung der vor 6 Uhr des
vorhergehenden Abends begonnenen
Destillationsprozesfe .

Den Arbeitern sind mindestens Ruhe¬
zeiten gemäß 8 105c Absatz 3 der Ge¬
werbeordnung zu gewähren.

5) Anlagen zur
Entfettung von

Knochen .

Die Beendigung der vor 6 Uhr des
vorhergehenden Abends begonnenen
Extraktionen und die Entleerung der
Extrakteure .

Den Arbeitern sind mindestens Ruhe¬
zeiten gemäß 8 105c Absatz 3 der Ge¬
werbeordnung zu gewähren .

6) Leimfabriken
L. Anlagen mit un¬

unterbrochenem
Betriebe .

»

d . Anlagen , welche
nicht das ganze
Jahr hindurch be¬
trieben werden .

Die Behandlung von Knochen mit
Säuren (Maceration ) und das Verkochen
des Leimgutes zu Leimbrühe .

Diese Ausnahmen finden auf das
Weihnachts - , Oster - und Pfingstfest keine
Anwendung .

Der ununterbrochene Betrieb während
der Monate April bis November.

Diese Ausnahme findet auf das Oster¬
und Pfingstfest keine Anwendung .

Wie zu 1.

Wie zu 1.

7) Samenkleng -
anstalten -

Der ununterbrochene Betrieb der
Darren .

Diese Ausnahme findet auf das Weih-
nachts -, Oster - und Pfingstfest keine
Anwendung .

Wie zu 1 .

8) Wachs¬
bleichereien .

Das Umwenden der zur Belichtung
ausgelegten Wachsstreifen während der
Monate April bis November.

Den Arbeitern sind mindestens Ruhe¬
zeiten gemäß 8 105c Absatz 3 der Ge¬
werbeordnung zu gewähren .

Gruppe X der Gewerbestatistik.

Papier und Le,der .

1) Zellstoff¬
fabriken .

Der ununterbrochene Betrieb der Zell¬
stoffkocher und der ' Entwässerungs¬
maschinen sowie der Laugebereitung .

Diese Ausnahmen finden, abgesehen
von der Sulfitlaugebereitung unter
Verwendung der im eigenen Betriebe
durch Rösten geschwefelter Erze ge¬
wonnenen schwefligen Säure , auf das
Weihnachts -, Oster - und Pfingstfestkeine
Anwendung .

Der ununterbrochene Betrieb der
zum Eindampfen der Endlaugen ver¬
wendeten Oefen und Apparate .

Die den Arbeitern zu gewährende
Ruhe hat mindestens zu dauern :
' entweder sür jeden zweiten Sonn¬

tag 24 Stunden
oder für jeden dritten Sonntag

36 Stunden
oder, sofern an den übrigen Sonn¬

tagen die Arbeitsschichten nicht
länger als 12 Stunden dauern ,
für jeden vierten Sonntag 36
Stunden

Der Reichskanzler ist befugt , Ab¬
weichungen hinsichtlich der Dauer der
Ruhezeit zuzulassen; dieselbe muß jedoch
für jeden Arbeiter mindestens die Ge-
sammtdauer feiner auf die zwischen¬
liegenden Sonntage fallenden Arbeits¬
zeit erreichen.

Ablösungsmannschaften dürfen je 12
Stunden nach und vor ihrer regel¬
mäßigen Beschäftigung zur Arbeit nicht
verwendet werden Die denselben zu
gewährende Ruhe muß mindestens das
Maß der den abgelösten Arbeitern ge¬
währten Ruhe erreichen.

2) Papier - und
Pappenfabriken .

Der Betrieb des Mahlzeuges (Hollän¬
der , Kollergänge ) innerhalb 12 Stunden
vor der Wiederaufnahme des werk¬
tägigen Betriebs der Papiermaschinen .

Diese Ausnahme findet auf das Weih¬
nachts -, Oster - und Pfingstfest keine
Anwendung .

Das Trocknen der Pappdeckel im
Freien und die Heizung von Trocken¬
räumen .

Die den Arbeitern zu gewährende
Ruhe hat mindestens zu dauern :

sür zweiaufeinander folgende Sonn -
und Festtage 36 Stunden ,

sür die übrigen Sonntage
entweder 24 Stunden

oder für jeden zweiten Sonntag
36 Stunden .

Den Arbeitern sind mindestens Ruhe¬
zeiten gemäß 8105c Absatz 3 der Ge¬
werbeordnung zu gewähren .

3) Lederfabriken Das Trocknen des Lackleders und
das Bleichen des Sämischleders im
Sonnenlichte .

Den Arbeitern sind mindestens Ruhe¬
zeiten gemäß 8 105c Absatz 3 der Ge¬
werbeordnung zu gewähren .
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Kiipenlüen- Russllireiken .
Auf den 20. April 1895 sollen die

Unsen avS der Stiftung der Frau
Ssarrer vr . Züllig Witwe dahier für
394 95 zur Vetihnliirig gelangt«.

„Hiesige Bürgeriöhne , welche
stndiren oder sonst ei« ehren¬
haftes Gewerbe erlernen "

md deshalb an dieser Stiftung genuß -
>erechtigt zu sein glauben , werden cin-
leladen , ihre Gesuche um Berücksicht, -
mng bei der Zinsenvettheilung bis zum
t5 . November d . I . schriftlich der
mS ein,ureichen. Den Gesuchen , welche
>on den Gesuchstellern selbst mit Angabe
hrerWohnungen « schriebenseinmüffen,
ind außer den Zrugniffen über Anf¬
ührung und Befähigung auch die Schul -
Zeugnisse der Petenten anzuschließen , da
)ir letzteren sonst so wenig berücksichtigt
»erden könnten , als Handwerkslehrlinge,
welche nicht die Gewerbeschule besuchen.

Heidelberg , den 16 . Oktober 1894 .
Der Stadtrath ,
vr . Wilckens .

W ebel .
Bürgerliche Rechtspflege.

Konkursverfahren.
M 451 . Nr - 9467- Staufen . In

>em Konkursverfahren über das Ver¬
mögen des Bauunternehmers A . Grreb
in Krozingen ist zur Prüfung der nach¬
träglich angcmeldetenForderungen Ter¬
min aus
Montag den 19. November 1894,

Vormittags 9 Uhr » .
oor dem Großh . Amtsgerichte hierselvst
inberaumt .

Staufen , den SO- Oktober 1894 .
Zimmermann ,

Gerichtsschreiberdes Gr . Amtsgerichts .
M 450 . Nr - 14,163. Breiten . In

dem Konkursverfahren über das Ver¬
mögen des Kaufmanns Karl Böl¬
ling er in Stein ist in Folge eines von
dem Gemeinschuldner gemachten Vor¬
schlags zu einem Zwangsvergleich Ver¬
gleichstermin auf

Freitag den 9 . November 1894,
Vormittags 10' '« Uhr ,

vor dem Großh . Amtsgerichte Hierselbst
anberaumt .

Breiten » den 22 . Oktober 1894.
Schw ab ,

Gerichtsschreiberdes Gr - Amtsgerichts .
Bermögknsabsondrnmge».

M .457 . Nr . 11,295. Karlsruhe .
Die Ehefrau des Landwirths Paul
Kritzer , Amalie , geb. Endreß in Forst,
vertreten durch Rechtsanwalt Zeis er
in Bruchsal , klagt gegen ihren ge¬
nannten Ehemann mit dem Anträge ,
sie für berechtigt zu erklären , ihr Ver
mögen von dem ihres Ehemannes ab
»«sondern.

Termin zur Verhandlung deS Rechts
streits vor Großh . Landgericht dahier,
Eivilkammer Hl , ist bestimmt auf :
Donnerstag , 13 . Dezember 1894,

Vormittags 9 Uhr .
DieS wird hiermit zur Kenntniß -

nahme der Gläubiger bekannt gemacht .
Karlsruhe » den 22. Oktober 1894.

Gerichtsschreiberei
des Großh . bad . Landgerichts.

Schund .
M 45K . Nr . 11,192. Karlsruhe .

Die Ehefrau deS Schlossers Wilhelm

Jung , Katharine , geb. Schmidt in
Karlsruhe , vertreten durch RechtSauw.
Reutti daselbst , klagt gegen ihren ge¬
nannten Ehemann mit dem Anträge ,
sie für berechtigt zu erklären , ihr Ver¬
mögen von dem ihres Ehemannes ab-
zusondern.

Termin zur Verhandlung des Rechts¬
streits vor Gr . Landgericht hier, Civil-
kammer I , ist bestimmt auf
Dienstag den 18. Dezember 1894,

Vormittags 9 Uhr .
Dies wird hiermit zur Kenntniß-

nahmc der Gläubiger bekannt gemacht .
Karlsruhe , de» 20 . Oktober 1894 .

Gerichtsschreiberei
deS Großh . bad . Landgerichts.

Hott .
verschollenheitsverfahren.

M 346 2. Nr . 12,582 . Wolf ach.
Das Großh . Amtsgericht hier hat heute
folgenden Endbescheid erlassen :

Der am 2 . Mai 1837 zu Oberenters¬
bach geborene , zuletzt zu Haslach wohn¬
hafte Wilhelm Breig wird, nachdem
innerhalb der in der Verfügung vom
27 . September 1893 , Nr - 11,604 , de-
zeichneten Frist Leben oder Tod des¬
selben nicht sestgeftellt worden ist , hier¬
mit für verschollen erklärt.

Wolfach, 12 . Oktober 1894.
Der GerichtsschreiberGr . Amtsgerichts :

H ä s I i g.
Erbeiuweisuugeu.

M '430 .1 . Nr .16,221 . UeHerlingen .
Die Witwe des Landwirths Jos es B a ur ,
Jnliana , geb. Denk, von Hepbach , Ge¬
meinde Riedheim, hat um Einweisung
in Besitz und Gewähr des Nachlasses
ihres verstorbenen Ehemannes gebeten .
Dem Gesuche wird stattgegeben werden ,
wenn nicht binnen 4 Wochen Ein¬
sprache dagegen erhoben wird. Ueber-
lingen, 18. Oktober 1894 . Der Ge-
richtsschreiber des Großh . Amtsgerichts :

Baumann .
M .452 . 1 . Nr . 7911 . Gengenbach .

Das Großh . Amtsgericht Gengenbach
hat heute beschlossen:

Karl Schaaf , Leibgedinger von
Berghaupten , hat um Einweisung in
Besitz und Gewähr des Nachlassesseiner
am 4 . Juli d . I verstorbenen Ehefrau ,
Theresia Schaaf , geb . Müller von da ,
nachgesucht . Diesem Begehren wird
entsprochen werden , wenn nicht

innerhalb 4 Wochen
Einspruch dagegen erhoben wird.

DieS veröffentlicht :
Gengenbach , den 20 . Oktober 1894.

Der GerichtsschreiberGr . Amtsgerichts :
Stoll .

M44L .1 . Nr - 16,697 . Rastatt .
Die Witwe des am 26 . Juni d . I . in
Karlsruhe gestorbenen Landwirths Wil -
helmSiegelvon Würmersheim, Mag¬
dalena, ged. Dunz , hat um Einweisung
in Besitz und Gewähr deS Nachlasse «
ihres f Ehemannes nachgesucht . Ein¬
wendungen hiergegen sind innerhalb
einer Frist von 2 Wochen beim dies¬
seitigen Amtsgericht anzubringen.

Rastatt , den 17. Oktober 1894 .
Großh . bad . Amtsgericht,

gez. Reumann .
Dies veröffentlicht

Der Gerichtsschreiber:
Zirkel .

M 448 .1 . Nr - 16.705 - Rastatt .
Die Witwe des am 6 . Juli d . I . verstor¬

benen Schlossers Wilhelm Stemmte ,
Margaretha , geb - Geifert in Bietig¬
heim , hat vorsichtsweise um Einsetzung
in Besitz und Gewähr des Nachlasses
ihres 's Ehemannes nackgesucht . Ein¬
wendungen hiergegen sind innerhalb
einer Frist von 2 Wochen hier anzu¬
bringen.

Rastatt , den 17 . Oktober 1894 .
Großh . bad . Amtsgericht,

gez. Ncumann .
Dies veröffentlicht

Der Gerichtsschreiber:
Zirkel .

M 370 .2. Nr . 7567 . Ettenbeim .
Polizeidiener Carl Nufer in Kappel
bat beantragt , ihn in die Gewähr des
Nachlasses seiner verstorbenenEhefrau ,
Verena , geb . Wieder, einzusetzen.

Es wird diesem Gesuche , falls nicht
innerhalb drei Wochen Einsprache bei
Unterzeichnetem Amtsgerichte erhoben
wird, stattgegeben werden .

Ettenheim , den 16 . Oktober 1894 .
Großh . bad . Amtsgericht,

gez . Kraemer .
Dies veröffentlicht :

Adler ,
Gerichtsschreiber.

Erbvorladung.
M '420 . Rastatt . Franz Johann

Strohmaier von Kippenheim, schon
über 10 Jahre in Amerika unbekannt
wo, ist zur Erbschaft seiner am 22 .
September 1894 in Kuppenheim ver¬
storbenen Mutter , der Ziegeleibesitzer
Bernhard Strohmaier Witwe , Sera¬
phine, geborne Ullrich von Kuppenheim,
berufen.

Derselbe wird hiermit aufgefordcrt,
binnen sechs Wochen

zum Zwecke des Brizugs zu den Bcr -
laffenschafts-Verhandlungen Nachricht
anher gelangen zu lassen .

Rastatt , den 17. Oktober 1894 .
Großherzogl . Notar

Herrmann .
M -385 . Villingen . Hortensia, geb.

Mahler , Ehefrau deS Wilhelm Hirt
in Pittsburg , sowie Sophie , geb. Mah¬
ler , geehelichte Nölten oder Neu¬
mai e r in Pittsburg , sind an dem Nach¬
laß ihres unterm 10 . August 1894 zu
Vöhrenback- Schwariendach ( Großher¬
zogthum Baden) verstorbenen Onkels,
des Privatmanns Martin Duffner von
dort, gesetzlich miterbberechtigt.

Dieselbenwerden hiermit aufgefordcrt»
zwecks Brizugs zu den Verlaffenschafts-
verhandtungen bmneit

sechs Wochen
an den Unterzeichneten Nachricht gelan¬
gen zu lassen .

Villingen , den 9 . Oktober 1894 .
Großh . bad . Notar :

Walz .
Zwangsversteigerung.

M '434 . HaSlach .II . Liegenschafts-Ver¬
steigerung.

Aus der Konkursmasse
des Hofbauern Georg

Kohmann in Fischerbach werden in
Folge richterlicher Verfügung am
Dienstag de« 6 . November 1894 ,

Nachmittags 3 Uhr,
im Rathhause in Fischerbach die nach»
verzeichneten Liegenschaften öffentlich zu
Eigenthum versteigert und endgiltig zu¬
geschlagen , wenn der Schätzungspreis
auch «echt geboten wird :

Gemarkung Fischerbach.
1 . Lagerbuch Nr . 427 , Plan 12,

Gewann Wiedig.
55 ar 59 gm Ackerland ; 4 ar 90 gm

Oede-Rain ;
2. Lagerbuch Nr . 471 , Plan 13,

Gewann Hub.
1 ar 48 gm Hansgarten ; 19 »r 95 gm

Ackerland a ; 3 da 53 ar 97 gm Acker¬
land d : 2 d» 99 ar 80 gm Wiesen;

3. Laaerbuch Nr . 472 , Plan 14,
Gewann Schmelzewald.

6 da 31 »r 35 gm Wald ; 25 ar 10 gm
Weg mit Rain ;

4 . Lagerbuch Nr . 473 , Plan 14,
Gewann Halde.

8 ar 17 gm Hofraithe mit darauf -
stehender Back - und Waschküche ; 2 da
43 ar 36 gm Ackerland ; 1 da 11 ar
20 gm Wiesen ; 19 ar 10 gm Weg mit
Oede-Rain ; 8 ar 67 gm Weide ;

5 . Lagerbuch Nr . 474 , Plan 14,
Gewann Rebacker .

17 ar 30 gm Hofraithe mit darauf -
steheuden

a- ein einstöckigem Wohnhaus mit
Balkenkeller, Scheuer uns Stal¬
lung unter einem Dach;

d . ein Speichergebäude mit Wa¬
genschopf und Schweineställen;

2 ar 33 gm Hansgarten ; 28 ar 25 gm
Ackerland : 45 ar 92 gm Wiesen ; 7 ar
65 gm Weg, Oede und Rain .

Das Ganze ein geschloffenes Hofgut
bildend im Gesammtflächenmaße von
18 da 89 ar 49 gm , grenzt gegen Sü¬
den an die Grundstücke 454 , 456 und
459 , Ausstößer, gegen Osten an die
Grundstücke 476 u. 496 , gegen Norden
an die Grundstücke 486 und 501, gegen
Westen an Grundstück Nr . 426 ,

geschätzt zu . . . 22,000
sodann ferner als nicht zum geschloffe¬
nen Hofgute gehörend :

6 . Lagerbuch Nr . 2 a, Plan 1 ,
Gewann Klinge.

51 »r 42 gm Ackerland neben Grund¬
stück Nr . 1 , der Gemeindeweg, und
Grundstück Nr . 2d , Josef Ramsteiner,

geschätzt zu . . . . 1800
Der Steigerungspreis ist mit Zins

zu 5 "/» zu verzinsen und bis auf wei¬
teres baar zu bezahlen ; fremde Steigerer
resp. Bürgen haben sich durch gemeinde -

räthlick beglaubigte Bermögenszeugnisse
anszuweisen.

Haslckch, den 20 . Oktober 1894 .
Der Vollstreckungsbeamte:

Schirrmann .
M -461 - Heidelberg .

Zwangsversteigerung .
Freitag den 26 . Okto¬

ber 1894, Nachm . ^28 Ubr ,
werde ich in meinem Ge¬
schäftszimmer, Plöckstraße 49
(IH. Stock) :

25 Stitil Aktie« der Aktienge¬
sellschaft „ Professor Nr . Schwe-
ninger's Sanatorium Schloß Hei
delberg " über je 1888 Mark ,
auf den Inhaber lautend , nebst
Dividendenscheinen von 1 — 10 und
Talon zu jeder Aktie,

einem in München wohnhaften Schuld¬
ner gegen baare Zahlung im Voll-
streckuugswege öffentlich versteigern.

Heidelberg, den 21 . Oktober 1894 .
Janda ,

Gerichtsvollzieher.
Handelsregistereiukrägr.

M .389 . Nr . 39,310. Pforzheim .
Die Firma Wittmann L Gsell hier
— Theilhaber Feinmechaniker Heinrich
Wittmann und Bijoutier Anton Gsell
— soll von Amtswegen gelöscht werden .
Der eingetragene Theilhaber Wittmann
bezw. dessen Rechtsnachfolger wird hier¬
mit aufgefordert, einen etwaigen Wider¬
spruch gegen die Löschung bis zum 15 .
Februar 1895 schriftlich oder zu Pro¬
tokoll des Gerichtsschreibers gellend zu
machen .

Pforjcheim » den 10 Oktober 1894 .
Großh . bad - Amtsgericht,

v . Bab 0 .
M -390- Nr . 10,843 . Radolfzell -

In das diesseitige Gesellschaftsregister
wurde beute eingetragen :

Zu O .Z . 54 . Fabrik von Maggi 's
Nahrungsmitteln , Aktien Gesellschaft ,
(kadrigus äes p -oäuits alimsntaires
blsAßi ; Ids HlaxZi korä volles) .

Zweigniederlassung des HauPtsitzeS :
Kempthal -Lindau (Zürich) in Singen .

Die Generalversammlung der Aktio¬
näre vom 25 . August 1894 hat die ZZ
2, 3. 5 , 9, 12 . 24 der Gesellschaftssta¬
tuten abgeändert und es ergeben sich
infolge dieser Revision gegenüber der
früher veröffentlichten Thatsachen fol¬
gende Veränderungen :

DaS Aktienkapital von einer
Million Franken ist auf ein solches
von einer Million fünfhundert¬
tausend Franken » eiogetheilt in
100 Stamm - und 200 Prioritäts¬
aktien van je öOVO Franken, welche
alle auf den Namen lauten , er¬
höht. Davon sind dir Stamm -
und 100 Prioritätsaktien , im Be¬
trage von zusammen einer Million
Franken,jvoll und die übrigen Prio¬
ritätsaktien zu 40 0/0 einbezahlt.

Radolfzell , den 15. Oktober 1894 .
Großh . bad . Amtsgericht,

v . Rüpplin .
Strafrechtspflege .

Ladung .
M 283 .3 . Nr . 23,037 . Lörrach .

Der am 11 . Februar 1867 zu Wiebols -
kirchen geborene , an unbekannten Orten
abwesende Baptist Harig wird be¬
schuldigt , daß er als beurlaubter Re¬
servist der Infanterie ohne Erlaubniß
auSgewandert ist.

Uebertretung gegen § 360 Nr . 3 des
Strafgesetzbuches.

Derselbe wird ans Anordnung des
Großh . Amtsgerichts hieiselbst auf
Mittwoch den 28 . November 1894,

Vormittags 8 Uhr ,
vor das Gr - Schöffengericht hier zur
Hauptverhandlung geladen .

Bei unentschuldigtemAusbleiben wird
derselbe auf Grund der nach 8 472 der
Strafprozeßordnung von dem Kgl - Be¬
zirkskommando zu Lörrach ausgestellten
Erklärung verurtheilt werden .

Lörrach , den 13. Oktober 1894 .
Der GerichtsschreiberGr . Amtsgerichts :

Appel -
M2963 . Pforzheim .
I - Heinrich Wilhelm Hirt , 35 Jahre

alter Uhrmacher , zuletzt in Pforz¬
heim wohnhaft»
Andreas Otto Schmid . 25 Jahre
alter Goldarbeiter» zuletzt in Pforz¬
heim wohnhaft,

3- Albert Morlock , 24 Jahre alter
Goldarbeiter , zuletzt in Huchen »
selb wohnhaft,

4 Karl Alfred Hahn , 26 Jahre alter
Kaufmann , zuletzt in Pforzheim
wohnhaft,
Johann Friedrich Müller , M
Jahre alter Bijoutier , zuletzt in
Pforzheim wohnhaft,
Christian Hill er , 26 Jahre alter
Goldarbeiter , zuletzt in Pforzheim
wohnhaft,
Wilhelm Jak . Job . Weissert ,
31 Jahre alter Landwirth, zuletzt
in Pforzheim wohnhaft,

8. Johann PaulSchuster , 25 Jahre
alter Goldarbeiter , zuletzt in Er -
singen wohnhaft,

9- Christian Fenchel , 31 Jahre alter
Bäcker , zuletzt in Pforzheim wohn»
hast,

werden beschuldigt , zu Nr . 1, 2, 3, 4,
5, 6 u. 8 als Ersatzreservisten, zu Nr .
7 und 9 als Wehrmänner der Land¬
wehr ohne Erlaubniß ausgewandert zu
sein , ohne von ihrer bevorstehenden Aus¬
wanderung der Militärbehörde Anzeige
erstattet zu haben ,

Uebertretung gegen K 360 Nr . 3
des St .G .B .

Dieselben werden auf Anordnung des
Großh . Amtsgerichts Hierselbst auf

2.

5-

6.

7.

Dienstag den 4 . Dezember 1894 ,
Vormittags 9 Uhr ,

vor daS Großh . Schöffengerichtzu Pforz¬
heim zur Hauptverhandlung geladen.

Bei unentschuldigtemAusbleiben wer»
den dieselben auf Grund der nach 8 47S
der St .P .O . von dem Königl . Bezirks¬
kommando zu Karlsruhe ausgestellten
Erklärungen verurtheilt werden .

Pforzheim , den 24 . September 1894 .
Matt .

Gerichtsschreioer Großh . Amtsgerichts -

3.

0.

6.

Berrn. Bekanntmachungen .
M 436 . Nr . 246/51 . Karlsruhe .

Bekanntmachung.
Zur Fortführung der VermeffungS-

wcrke und der Lagerbücher nachfolgender
Gemarkungen ist im Einverständniß mit
den Gemeinderäthen der betheiligten Ge¬
meinden Tagfahrt jeweils auf dem Rath¬
hause der betreffenden Gemeinde anbe¬
raumt , für die Gemarkung :

1 Grabe » , Montag , 5 . Novem¬
ber , Vormittags 9 Uhr ;

2 . Linkenheim , Mittwoch 7 . No¬
vember , Vormittags 9 Uhr ;
Leopoldshafe « , Samstag 10.
November , Bormitt . 8Vr Uhr ;
Eggeustein , Montag 12 . No¬
vember , Vormittags 8 ' /n Uhr;
Daxlandeu » Mittwoch 14 . No¬
vember , Vormittags 8 ' /- Uhr ;
Biichig , Samstag 17. Novem¬
ber , Vormittags 8 Uhr.

Die Grundeigenthümer werden hiervon
mit dem Anfügen in Kemitniß gesetzt ,
daß das Vcrzerchniß der seit der letzten
Fortführung eingetretene» » dem Gemein¬
derath bekannt gewordenen Verände¬
rungen im Grundeigenthum während 8
Tagen vor dem Fortführungstermin zur
Einsicht der Betheiligten aus dem Rath »
Hause aufliegt ; etwaige Einwendungen
gegen die in dem Verzeichnis vorge¬
merkten Aenderungen in dem Grund¬
eigenthum und deren Beurkundung im
Lagerbuch sind dem Fortführungsbe¬
amten in der Tagfahrt vorzutragen.

Die Grundeigenthümer werden gleich¬
zeitig aufgefordert , die seit der letzten
Fortführung in ihrem Grundeigenthum
eingetretenen, aus dem Grundbuche
nicht ersichtlichen Veränderungen dem
Fortführungsbeamten in der bezeichnetea
Tagfahrt anzumelden. Ueber die in der
Form der Grundstücke eingetretenenVer¬
änderungen sind die vorgeschriebenen
Handriffe und Meßurkunden vor der
Tagfahrt bei dem Gemeinderath oder
in der Tagfahrt bei dem Fortführungs¬
beamten avzugeben , widrigenfalls die-
elben auf Kosten der Betheiligten von
mtswegen beschafft werden müßten.
Karlsruhe , den IS Oktober 1894 .

Der Großh . Bezirksgeometer:
G e n t e r .

M .460 . Nr . 166 . Breisach .

Bekanntmachung.
Zur Fortführung der VermeffungS-

werke und der Lagerbüchernachfolgender
Gemarkungen ist im Einverständniß
mit den Gemeinderäthen der betheiligte »
Gemeinden Tagfahrt jeweils auf dem
Äathhause der betreffenden Gemeinde
anberaumt für die Gemarkung :
Grezhanse « , Samstag den 3. No¬

vember d . I . , Vorm . 10 Uhr.
Gottenheim , Montag den 5 . No¬

vember d . I » Vorm . 10 Uhr.
Giindttngen , Mittwoch den 7 . No¬

vember d . I ., Vorm . 9 Uhr.
Bnrkheim , Freitag den 9 . Novem¬

ber d . I ., Vorm . 10 Uhr.
Die Grundeigenthümer werden hievon

mit dem Anfüßen m Kenntniß gesetzt ,
daß das Verzerchniß der seit der letzten
Fortführung eingetretenen» dem Ge¬
meinderath bekannt gewordenenVerände¬
rungen im Grundergenthum während 8
Tagen vor dem Fortführungstermin -,ur
Einsicht der Betheiligten auf dem Rath¬
haufe aufliegt ; etwaige Einwendungen
gegen die in dem Verzeichniß vorge¬
merkten Aenderungen in dem Gruud -
eigenthum und deren Beurkundung im
Lagerbuch sind dem Fortführungs¬
beamten in der Tagfahrt vorzutragen.

Die Grundeigenthümer werden gleich¬
zeitig aufgefordert , die seit der letzten
Fortführung in ihrem Grundeigenthum
eingetretenen, aus dem Grundbuch nicht
ersichtlichen Veränderungen dem Fort »
führungsbeamten in der bezeichnte»
Tagfahrt anzumelden. Ueber die in der
Form der Grundstücke eingetretenenVer-
änderungen sind die vorgeschriebene »
Handriffe und Meßurkunden vor der
Tagfahrt bei dem Gemeinderath oder in
der Tagfahrt bei dem Fortführungsbe¬
amten abzugeben , widrigenfalls dieselbe»
auf Kosten der Betheiligten von Amts -
wegen beschafft werden müßten.

Breisack, 21 . Oktober 1894 .
Der Großh . Bezirksgeometer :

Wackher
M 435 2 . Forstbezirk Schwetzingen ." - - - u- - -

Das im Domänenwald Hardtwald im
künftigen Winter sich ergebende forlene
Schwellenholz, nämlich:
Loos 1 . Abth. Ziegelertag ca . 460 Fm .
Loos 2. Abth . Kohlbuckel ca . 230 Fm .
Loos 3 . Abth . Birkensuhl ca . 500 Fm.
wird

Montag de« 2S . Oktober d. I .»- Nachmittags S Uhr »
auf dem Geschäftszimmer der Bezirks-
forstei Schwetzingen auf dem Stock mit
Borgfrist versteigert.

Unbekannte Steigerer haben sich durch
ein Vermögenszcugniß auszuweisen, wer
im Auftrag steigert , hat Vollmacht Mit¬
zubringen.
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